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IUnleter Waldbrunner über liie Betriebsführung be* Schoeller-Bleokmann 

282!A.B • 
. zu 302/J A n fra g e b e an t w ~.r tun g 

Eine Anfrage der Abg.Dr.M ale t a und Genossen, betreffemd die 

E~twieklung des verstaatlichten Betriebes Schoeller-B1eo~nn, hat Dipl.-Ing. 

Wal d b run n e r wie folgt beantwortet: 

Da die gegenständliche Anfrage offe1nsichtlich von der unzutreffenden 

Meinung ausgeht, dass mir als Bundesminister für Verke~ und verstaatliohte 

Betriebe ein unmittelbarer und persönlich auszuübender Einfluss a.uf die 

Gestion der Sohoe11er ... B1eckmann Stahlwerke A.G. zustehe, halte ioh es vor 

allem für erforde~lic~t eine tlbersicht über die sieh aUB den recht1ic~en Be­
&iimmungen ergebende Sachlage zu geben. 

Die Schoeller-B1eckmann A.G. ist, wie schon aus dem Firmennamen 

hervorgeht, eine Aktiengesellschaft, deren Gesellsohaftsform duroh das gelten­

'e Aktienges.etz geregelt ist. Die Republik Österreich ist alleinige Aktionärin 

dieser Gesellschaft und das Bundesministerium für Verkehr und verstaat1iohte 

Betriebe hat die Aktionärsreohtein der Hauptversammlung .auszuüben. Die 

J!lnfluSShahme des Bundesministeriums auf die Gestion desUnterneh~ens ~nn 

\ei Gesellschaften, die über ihre eigenen Organe verfügen, was bei derSchoel1er~ 

llleokmann A·.G. der Fall iat, nur über diese geschehen. 

Im vorliegenden Falle hat das Bundesministerium diese Agenden 

aut Grund eines Treuhandvertrages aus dem Jahre 1948 der Eisenholding 

Ges.m.b.H. übertragen. 

Bei einer Aktienge~ellsohaft kann 'nur der Aufsiohtsrat die Be-, 

stellUng von Vorstandsmitgliedern widerrufen, wenn wiohtige Gründe hiefür 

9örliegen. Er hat eine Hauptversammlung einzuberufen, wenn es das Wohl der 

a.sellsohaft erfordert. Bisher hat weder die Eisenholding Ges.m.b.H. nooh 

~9r Aufsichtsrat der Schoeller-Bleckmann A.G. entspreohende Anträge gestellt 

"er solche Beschlüsse gefasst. 

Sowohl die Orga.ne (Vorstand und Aufsichtsrat) der Sohoeller­

Bleekmann 1.G. als auch der Eisenho14ing Ges~m.b.H. sind auf Grund von 

Parte1envereinbarungen heider Koalit\onsparteien mit solohen Personen ~Betzt, 

d1e für die Wahrnehmung der staat1iohen Interessen bei diesen Unternehmungen 
. I 

al&&.SChl1eh,geeignet befunden wurden. 
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Das dem Stande der Beamten des Bundesministariums angehörende Mit­

glied des Aufsiöhtsrates der Sohoeller-BleokmannA.G. hat im Aufsiohtsrat 

den Antrag ~estellt, die Lage des Unternehmens zu prüfen, und der Aufsiohtsrat 

hat dies gemäss § 95 Abs.} Aktiengesetz zum A~lass genommen, um in seiner. 

Sitzung vom 5sFebruar 1954, also vor mehr als 5/4 Jahren und auoh bereits vor 

'der Einsohau duroh den Reohnungshof zu besohliessen, ein saohverständiges 

Mitglied des Aufsiohtsrates mit der Prüfung der Firma zu beauftragen. Dieses 

Aufsichtsratsmitglied hat zur Untersuchung der technisohen Seite noch einen 

weiteren Saohverständigen beigezogen. Das Ergebnis dieser Prüfung hat den 

Aufsichtsrat jedooh nicht zu personellen Veränderungen veranlasst. 

Aus diesem Sachverhalt ergibt sich naohstehende Beantwortung der 

gestelltert Fragen: 

Zu Frage 1 (warum der Minister trotz der besorgniserregenden Vorgänge in diesem 
Betrieb bisnun die erforderliohen Veränderungen in ,der Leitung 
dieses Betriebes unterlassen hat). 

Die Initiative zur Untersuchung der Entwioklung der Sohoeller­

Bleokmann A.G. ist von dem Aufsiohtsratsmitglied ausgegangen, das dem Stande 

der Beamten des Bundesministeriums rür Verkehr und versta.atliohte Betriebe 

angehört. Die von ihm veranlasste Untersuohung 1urde von einem saohverstän­

digen Aufsiohtsratsmitglied und einemteohnischeln Saohverständigen geführt. 

Ihr Ergebnis hat den Aufsiohtsrat nicht veranlasst, einen Besohluss auf 

personelle Veränderunge~ zu fassen. 

Zu Frage 2 (ob die unverzügliohe Abberufung des sohuldtragenden Generaldirektors 
Dr.Grassinger beabsiohtigt ist). 

Diese Frage ist duroh die Ausführungen zur Frage 1) erledigt. loh 

pers~nlioh kann eine Abberufung eines Vorstandsmitgliedes nioht ohne 

weiteres veranlassen. 

Zu Frage 3 (weloher Schaden duroh die unglüokliohe Führung des Betriebes 
entstanden ist und welohe reohtliohen Folgerungen gezogen werden 
sollen), 

Sollte sioh herausstellen, dass die Vorstandsmitglieder ihre Sorg. 

faltspflicht verletzt haben, werde ioh die dem Bundesministerium gemäs8 § 84 
Aktiengesetz mögliohen Massnahmen yeranlassen. 
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Zu Frage 4 
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(warum der Minister über die l4ißwirtschaft in diesem :Betrie"l nicht 
dem zuständigen Ausschuss des Nationalrates beriohtet hat). 

Auf Grund des § 28 der Geschäftsordnung des Nationalrates kann 
der Minister aus eigenem einen Aussohuss des Nationalrates nicht aefassen. 

loh war und bin aber jederzeit bereit, auf Ersuchen des zuständigen 
AU96ChuSSGS Erhebungen einzuleiten und über das Ergebnis zu berichten. Im 
tibrigen beschäftig_ sich der Reohnungshofaussohuss mit dem Ergebnis der 

Prüfung des RechnUngshofes bei der Schoeller-Bleckmann Stahlwerke A.G.und 
hat diesen Gegenstand auf die Tagesordnung seiner Sitzung vom S.Juni 1955 

, gesetzt. 

ZR Frage ~ 'betreffend Sanierungsmassnahmen bei Schoeller-131eckmann): 
Im vergangenen Jahre wurden bereits Massnahmen auf Grund eines 

Investitions- und Rationalisierungsprogramms, welches die Zustimmung des BUndes­

ministeri~s und der Eisenholding gefunden hat, eingeleitet. Zur Durohführung 
dea Programms sind Mittel erfOrderlich, wegen deren Beschaffung Beratungen 
in der Kreditlenkungskommission 1m Gange sind und Verhandlungen mit dem Bundes­
ministerium für Finanzen eingeleitet wurden. Durck den Aeschluss des Staats­
vertrages werden .e1sher bestandene Hindernisse für weitere Reorganisations­
masanahmen wegfallen. 

I ... ·,diesem Zusammenha.ng darf ich auf die Ausführungen des ReChnungS. 
hofes in seinem Tätigkeitseericht üDer das Verwaltungsjahr 1954 hinweisen. 
in welchem er unter Punkt 6}2 die besonders schwierige Ausgangssituation 
des Unternehmens und die Bemühungen um den Wiederaufbau hervsrhebt und im 

l'unkt 650 ausfUhrt, "iass er es nicht verabsäumen WOlle, 4arauf hinzuweisen, 
4aas die Hindernisse, die dem Ziele der Gesundung der Gesellschaft entgegen­
wirken, wohl sehr grosstwaren und zum Teil auf Gebieten lagen, die von der 
Quellsch4ft nicht beeinflusst werden konnten." Beaohtung vi:)rdienen aueh seine 
Ausführungen 1m Punkt 651, in welchem der Umstand )esonders erwähnt wird, 

"dass die Leitung der Gesellschaft der geschilderten Entwicklung gegenüber 
ke1neswega'vilU,g untätig blieb, sondern, dass sie in den letzten Jahren' , 

~estre"war. durch MassnEI.!men und Versuche den Fortl'letrieb des Unternehmens 
su sichern, bzw. mit Hilfe der Ei~Uhrung einer Reihe V~h neuen Fabrikaten 

61e Erzeugungsgrundlage zu verbreitern." 

.... -.- ... 
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